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22.20 

Abgeordneter Andreas Kollross (SPÖ): Herr Präsident! Frau Präsidentin des 

Rechnungshofes! Werte Zuhörerinnen und Zuhörer! Kolleginnen und Kollegen! Ich 

möchte ganz kurz zum Bericht betreffend Qualitätssicherung der Gemeindehaus-

haltsdaten eine Anmerkung machen und darf mich zunächst einmal für den Bericht 

bedanken. Ich glaube, dass man eines herauslesen kann: Es zieht sich wie ein roter 

Faden durch, dass de facto alle etwas anderes machen, alle es ein bissl anders 

gestalten und dass es da ganz einfach darum geht, dass es hinkünftig eine Verein-

heitlichung der Datenübermittlung und der Prüfroutinen braucht, damit man wirklich 

einen Vergleich hat.  

Ich möchte aber bei den Ausführungen des Kollegen Hauser anschließen, denn ich 

finde, dass wir auch schon im Ausschuss eine fruchtbringende Diskussion diesbe-

züglich gehabt haben. Ich bin wirklich der Meinung, dass wir uns auch darüber 

unterhalten müssen, wie wir hinkünftig die Gemeinden und Städte finanzieren, und 

dass es eine Neuregelung in verschiedensten Formen braucht.  

Ich bin nicht ganz seiner Meinung. Ich glaube schon, dass wir auch darüber diskutieren 

müssen, dass es so etwas wie eine Aufgabenorientierung braucht, da zwischen Ge-

meinden und Städten natürlich dort und da ein Unterschied besteht und deshalb eben 

dort und da auch eine andere Gewichtung der Ertragsanteile erfolgen sollte. Ich bin 

aber erstens einmal ganz klar der Meinung, dass es überhaupt einmal wünschenswert 

wäre, dass man sich auskennt, was die Ertragsanteile und die Einbehaltung betrifft, 

denn ich glaube, dass es da in jedem Bundesland unterschiedliche Regelungen gibt – 

die einen sind besser, die anderen sind schlechter –, ich glaube aber vor allen Dingen, 

dass es unabhängig davon um eine zweite Frage geht, nämlich darum, zu diskutieren, 

welche Gebietskörperschaft – also Bund, Land und Gemeinden – welche Aufgabe hat.  

Es gibt, finde ich, mehr oder weniger drei wesentliche Aufgaben, die zu regeln sind. 

Das eine ist die Frage der Pflege, das andere ist die Frage der Gesundheit, und das 

Dritte ist die Frage der Kinderbetreuung. Das Problem, das ich sehe – zumindest was 

die Gemeinden und die Städte betrifft –, ist, dass die Gemeinden zwar hinsichtlich der 

Finanzierung für alles zuständig sind, da aber gar nicht viel mitzureden haben. Das 

Geld wird ganz einfach abgezogen, und es gibt es auf dem Gemeinde- oder dem 

Stadtkonto ganz einfach nicht, aber das war es dann auch schon mit der Mitgestal-

tung – in manchen Bundesländern mag es anders sein –, denn mitreden können die 

Gemeinden und die Städte nicht.  
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Ausgehend von dieser Debatte ist es daher wirklich wichtig, glaube ich, dass wir uns 

darüber unterhalten, wie wir die Gemeinden, wie wir die Städte hinkünftig finanzieren, 

wer wofür zuständig ist und wie wir eine Aufgabenorientierung schaffen, damit das 

Geld auch wirklich dort ankommt, wo die Leistung erbracht wird. – Danke schön. 

(Beifall bei der SPÖ.) 

22.23 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Lintl. – 

Bitte. 

 


